
Für die Beratung und Beschlussfassung werden Ausschließungsgründe nach § 22 GO nicht mit-
geteilt. 
 
Auf die Ausführungen zu TOP 7 wird Bezug genommen. 
 
Beschluss: 

Der Ausschuss billigt folgende, der Ratsversammlung vorzu-
legenden Drucksache: 
 
1. Für das Gebiet zwischen der BAB 7, der L 328, der K 1 

und dem Baggersee in den Stadtteilen Einfeld und Garten-
stadt ist ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 Baugesetz-
buch (BauGB) aufzustellen. Der Bebauungsplan soll der 
Schaffung planungsrechtlicher Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung eines autobahnnahen Gewerbeparks dienen. 

 
2. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung durch-

zuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. 
Die Umweltprüfung soll sich vor allem auf die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung auf Belange von Natur 
und Umwelt, Oberflächenentwässerung, Immissionsschutz 
und Naherholung beziehen. 

 
3. Es ist eine Bürgerbeteiligung nach den Richtlinien der Stadt 

Neumünster durchzuführen; die in ihren Aufgabenberei-
chen berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange 
sind über die Planung zu informieren und zur Äußerung 
auch in Hinblick auf den erforderlichen Umfang und De-
taillierungsgrad der Umweltprüfung aufzufordern. 

 
4. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu ma-

chen. 


